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DIE  ÖSTERRE ICHISCHEN
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Wir sprechen für Ihr Recht.

Nächster Erscheinungstermin der Son-
derseite „VN Recht“ ist am 24. Februar 2007. 
Anzeigen beratung: Georg Flatz, Tel. 05572 
501-114, E-Mail: georg.flatz@medienhaus.at. 

Ehepakt: Vertrag über eine von der gesetzlich vor-
gesehenen Gütertrennung abweichende Regelung 
der Vermögensverhältnisse zwischen Ehegatten. Für 
solche Verträge besteht Notariatsaktpflicht; sie kön-
nen jedoch auch von Rechtsanwälten ausgearbeitet 
werden.
Entbindungskosten: Die Mutter hat gegen den 
festgestellten Vater Anspruch auf Ersatz der Entbin-
dungskosten sowie auf Unterhalt für den Zeitraum 
von sechs Wochen nach der Geburt des Kindes. 
Enterbung: Die Entziehung des Pflichtteils durch 
letztwillige Verfügung (Testament). Sie ist nur bei 
Vorliegen eines Enterbungsgrundes wirksam, den 
der Erblasser zwar  nicht anführen muss, der Erbe im 
Streitfall aber zu beweisen hat.

Fachkundiger Rat
„Die neuen Regelungen über die 
Vorsorgevollmacht kommen den 
Bedürfnissen von älteren Men-
schen sehr entgegen. Gerade Se-
nioren sollten schon früh fach-
kundigen Rat zu solchen Fragen 
einholen, so wie es überhaupt 
notwendig ist, möglichst bald 
mit der Vorsorge für das Alter zu 
beginnen“, empfiehlt Senioren-
sprecher LAbg. Prof. Dr. Elmar 
Schallert (ÖVP).

Eheverfehlung 
In einer neuen Entscheidung 
hat der Oberste Gerichtshof  
(OGH) in Wien wiederum be-
stätigt, dass eine Eheverfeh-
lung für die Zerrüttung der Ehe 
nicht mehr ursächlich und 
daher beim Verschuldensaus-
spruch nicht zu berücksichti-
gen ist, wenn zum Zeitpunkt 
dieser Eheverfehlung bereits 
eine unheilbare Zerrüttung der 
Ehe vorlag. 

http://vorarlberg.vol.at
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Hier finden Sie uns im Internet.

Selbstbestimmung auch im Alter A B C  des Rechts

Rechtsanwälte informieren:
Kündigung im Krankenstand

Ist eine Kündigung durch den Arbeitgeber 
während des Krankenstandes zulässig? Ja, sie 
ist zulässig. Allerdings hat ein Arbeitnehmer 
während des Krankenstandes trotz Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses über die Kündi-
gungsfrist hinaus Anspruch auf  Krankenent-
gelt. Dies für die im Gesetz für jedes Arbeitsjahr 
festgelegte Dauer. 

Zu unterscheiden ist zwischen Arbeiter und 
Angestellten. In einer neuen Entscheidung 
präzisiert der Oberste Gerichtshof, dass eine 
Entgeltfortzahlung nicht nur über das Ende 
des gekündigten Arbeitsverhältnisses hinaus, 
sondern auch über das Arbeitsjahr hinaus 
möglich ist. 

Mit Beginn des neuen Arbeitsjahres kann für 
Arbeiter bei durchgehendem Krankenstand 
wieder ein neuerlicher Anspruch auf  Entgelt-
fortzahlung entstehen. 

■   Die Vorsorgevoll-
macht kann die Bestel-
lung eines Sachwalters 
ersetzen.

Mit dem 1. Juli 2007 tritt ein 
neues Gesetz in Kraft, nach 
dessen Inhalt bei Vorhan-
densein einer entsprechen-
den Vorsorgeregelung die 
Bestellung eines Sachwalters 
nur mehr ausnahmsweise 

erforderlich und zulässig ist.
Die meisten Menschen wün-
schen sich, auch im hohen 
Alter noch ein selbstbestimm-
tes Leben führen zu können. 
Dies ist allerdings dann nicht 
mehr möglich, wenn jemand 
auf  Grund einer geistigen 
Beeinträchtigung die Verant-
wortung für das eigene Tun 
nicht mehr selber tragen kann 
und damit das eigene Wohl 
gefährdet. Diesfalls war nach 
der alten Rechtslage von den 
Gerichten ein Sachwalter zu 
bestellen, was im Volksmund 
vielfach als Entmündigung 
bezeichnet wird. 

Gestaltungsfreiheit
Mit der nunmehr mögli-

chen Vorsorgevollmacht kann 
bereits vorab rechtsgültig ver-
fügt werden, wer und vor allem 
in welchem Umfang berechtigt 

Durch rechtzeitige Regelung wird eine zukünftige Sachwalterschaft vermieden.        (Foto: VN)

sein soll, für den Fall des Ver-
lustes der eigenen Äußerungs-, 
Urteils- oder Geschäftsfähig-
keit die eigenen Angelegenhei-
ten zu erledigen. Ist eine solche 
Vorsorgevollmacht vorhan-
den, ist die Bestellung eines 
Sachwalters sogar unzulässig, 
soweit durch die Vollmacht im 
erforderlichen Ausmaß vorge-
sorgt worden ist.

Formvorschriften
Die Vorsorgevollmacht 

muss für deren Gültigkeit eine 
bestimmte Form aufweisen. 
Für bestimmte Angelegenhei-
ten ist es zudem erforderlich, 
dass die Vorsorgevollmacht 
unter Hinzuziehung eines 

Rechtsanwalts, Notars oder 
eines Gerichtes erstellt wird.
Der Bevollmächtigte darf  
nach Eintritt des Vorsorgefalls 
im Umfang der erteilten Voll-
macht die Angelegenheiten 
des Betroffenen regeln. Dabei 
hat er den Willen und das Wohl 
des Betroffenen bestmöglich 
zu wahren und zu fördern.

Die Vorsorgevollmacht 
kann vom Errichter bis zum 
Eintritt des Vorsorgefalls je-
derzeit und ohne bestimmte 
Formvorschriften widerrufen 
werden. Auch danach ist der 
Widerruf  noch möglich, wenn 
die Vollmacht beispielsweise 
missbräuchlich verwendet 
wird.

Um zusätzliche Sicherheit
zu schaffen, besteht die Mög-
lichkeit, die Vorsorgevollmacht
beim Österreichischen Zentra-
len Vertretungsverzeichnis
(ÖZVV) registrieren zu las-
sen. Die mit dem neuen Gesetz
geschaffene Möglichkeit der
Vorsorgevollmacht ist zu be-
grüßen, weil damit die Selbst-
bestimmung gestärkt wird. 

Die Vorsorgevollmacht
sollte daher so selbstver-
ständlich wie die Erstellung
eines Testaments werden.
Zur Vermeidung von Fehlern
empfiehlt es sich jedenfalls,
fachlichen Rat, beispielsweise
bei einem Rechtsanwalt, ein-
zuholen.
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Die Vorsorgevoll-
macht sollte so selbst-
verständlich wie die 
Errichtung eines 
Testaments werden.

DR. THOMAS WILLEIT, 
RECHTSANWALT IN GÖTZIS 
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